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II. Kapitel: 
Geschäfte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich 

Die Regelungen des I. Kapitels gelten für Geschäfte, die an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich 
getätigt werden. 

(…) 

1.3 Teilabschnitt: Clearing von Fixed Income Futures-Kontrakten 

Die nachfolgenden Ziffern regeln das Clearing von Geschäften in den in Ziffer 1.2 der 
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der 
Eurex Zürich benannten Fixed Income Futures-Kontrakte. 

1.3.1 Verfahren bei Lieferung und Zahlung 

Alle stückemäßigen Lieferungen sowie Zahlungen für erfolgen Zug um Zug direkt zwischen den Clearing-
Mitgliedern am zweiten Börsentag nach dem Anzeigetag (Ziffer 1.3.5 Absatz 2). 

Hierbei erfolgen die stückemäßigen Lieferungen über eine von der Eurex Clearing AG anerkannte 
Wertpapiersammelbank beziehungsweise einen Custodian oder Central Securities Depository und die 
Zahlung über das entsprechende von der Wertpapiersammelbank beziehungsweise dem Custodian oder 
Central Securities Depository festgelegte Konto. 

Jedes Clearing-Mitglied und die Eurex Clearing AG haben durch entsprechende Beauftragung der 
jeweiligen Wertpapiersammelbank beziehungsweise des Custodian oder Central Securities Depository 
sicherzustellen, dass die Transaktion an dem Börsentag bearbeitet werden kann, an dem die Lieferanzeige 
erfolgte. Alle Clearing-Mitglieder haben ihre Liefer- und Zahlungsfähigkeit durch entsprechende Bestände 
im Depot der jeweiligen Wertpapiersammelbank beziehungsweise des Custodian oder Central Securities 
Depository und Guthaben auf dem Konto des Clearing-Mitglieds für Euro-Fixed Income Futures-Kontrakte 
bei einer Filiale der Deutschen Bundesbank; für CONF-Futures Kontrakte bei der Schweizer Nationalbank 
sicherzustellen. 

1.3.2 Täglicher Abrechnungspreis 

Der tägliche Abrechnungspreis entspricht grundsätzlich dem in der Schlussauktion festgestellten 
Schlusspreis. Ist eine Ermittlung des Schlusspreises innerhalb der Schlussauktion nicht möglich oder 
entspricht der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, wird der Abrechnungspreis 
aus dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise der letzten fünf zustande gekommenen Geschäfte, 
sofern sie nicht älter als 15 Minuten sind, oder dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise aller 
während der letzten Handelsminute zustande gekommenen Geschäfte, sofern in diesem Zeitraum mehr 
als fünf Geschäfte zustande gekommen sind, gebildet.  

1.3.3 Schlussabrechnungspreis 
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Der Schlussabrechnungspreis wird von der Eurex Clearing AG am letzten Handelstag (Ziffer 1.2.4 der 
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der 
Eurex Zürich) um 12:30 Uhr MEZ festgelegt. Der Schlussabrechnungspreis entspricht dem 
volumengewichteten Durchschnitt der letzten zehn zustande gekommenen Geschäfte, sofern diese nicht 
älter als 30 Minuten sind, oder dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise aller während der letzten 
Handelsminute abgeschlossenen Geschäfte, sofern in diesem Zeitraum mehr als zehn Geschäfte zustande 
gekommen sind. Ist die Ermittlung des Schlussabrechnungspreises gemäß der vorstehenden Regelung 
nicht möglich oder entspricht der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt die 
Eurex Clearing AG den Schlussabrechnungspreis fest. 

1.3.4 Andienungspreis 

Der Andienungspreis berechnet sich aus dem Nominalwert des Kontrakts, multipliziert mit dem 
Schlussabrechnungspreis des jeweiligen Kontrakts, multipliziert mit dem Konvertierungsfaktor der 
angedienten Schuldverschreibung, zuzüglich der seit dem letzten Zinstermin aufgelaufenen Stückzinsen. 

1.3.5 Erfüllung, Lieferung 

(1) Eine Lieferverpflichtung aus einer Short-Position in einem Euro-Fixed Income Futures-Kontrakt kann 
nur durch von der Eurex Clearing AG bestimmte Schuldverschreibungen erfüllt werden. Zur 
Lieferung können in Euro denominierte Schuldverschreibungen mit einem fixen Kupon der 
Bundesrepublik Deutschland der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden, die am Liefertag eine 
unkündbare Restlaufzeit haben 

• von 1,75 bis 2,25 Jahren für Euro-Schatz-Futures-Kontrakte 

• von 4,5 bis 5,5 Jahren für Euro-Bobl-Futures-Kontrakte 

• von 8,5 bis 10,5 Jahren für Euro-Bund-Futures-Kontrakte 

• von 240 bis 30,535 Jahren für Euro-Buxl®-Futures-Kontrakte 

Die Schuldverschreibungen müssen ein Mindestemissionsvolumen von EUR 5 Milliarden aufweisen, 
für Euro- Buxl®-Futures-Kontrakte gilt hiervon abweichend, dass das Mindestemissionsvolumen 
EUR 10 Milliarden aufweisen muss. 

Eine Lieferverpflichtung aus einer Short-Position in einem CONF-Futures-Kontrakt kann nur durch 
von der Eurex Clearing AG bestimmte Anleihen erfüllt werden. Zur Lieferung können in Schweizer 
Franken denominierte Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit einer Restlaufzeit von 
höchstens 13 und mindestens acht Jahren gewählt werden. Bei Anleihen mit vorzeitiger 
Rückzahlungsmöglichkeit muss der erste und letzte mögliche Rückzahlungstermin zum 
Lieferzeitpunkt des Kontrakts zwischen acht und 13 Jahren liegen. Die Anleihen müssen ein 
Mindestemissionsvolumen von CHF 500 Millionen aufweisen.  

(2) Clearing-Mitglieder mit offenen Short-Positionen müssen zwei Börsentage vor dem zehnten 
Kalendertag eines Quartalsmonates (Anzeigetag) der Eurex Clearing AG nach Handelsschluss bis 
Ende der Post-Trading Full-Periode anzeigen, welche Schuldverschreibungen sie liefern werden. 
Bereits erfolgte Lieferanzeigen können bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode geändert 
werden. Erfolgt die Lieferanzeige nicht fristgerecht, bestimmt die Eurex Clearing AG die von dem 
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Clearing-Mitglied zu liefernden Schuldverschreibungen. Den tatsächlichen Bestand der notifizierten 
Schuldverschreibungen haben die Clearing-Mitglieder einen Tag vor Liefertag gegenüber der Eurex 
Clearing AG schriftlich zu bestätigen.  

(3) Die Eurex Clearing AG ordnet den Clearing-Mitgliedern mit offenen Long-Positionen die zur 
Lieferung angezeigten Schuldverschreibungen nach Ende der Post-Trading-Periode des 
Anzeigetags mittels eines die Neutralität des Zuordnungsvorgangs gewährleistenden 
Auswahlverfahrens zu. Die Clearing-Mitglieder werden über die ihnen zugeordneten 
Schuldverschreibungen sowie deren Andienungspreise am nächsten Börsentag informiert.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für das Rechtsverhältnis zwischen General-Clearing-Mitgliedern oder 
Direkt-Clearing-Mitgliedern und ihren Nicht-Clearing-Mitgliedern; Absatz 3 gilt für das 
Rechtsverhältnis zwischen Clearing-Mitgliedern beziehungsweise Nicht-Clearing-Mitgliedern und 
ihren Kunden entsprechend. 

 

1.3.6 Verzug 

(1) Für Verzug beziehungsweise technischen Verzug bei Zahlung gelten die Regelungen gemäß I. 
Kapitel Ziffer 1.7.1 Absatz 4 beziehungsweise Ziffer 1.7.2 Absatz 5. 

(2) Befindet sich das lieferpflichtige Clearing-Mitglied bei Lieferung in Verzug und liefert es die von ihm 
zu liefernden Schuldverschreibungen nicht am Liefertag und gemäß den Weisungen der Eurex 
Clearing AG, so hat die Eurex Clearing AG das Recht, folgende Maßnahmen zu treffen: 

� Die Eurex Clearing AG ist berechtigt, die zu liefernden Schuldverschreibungen im Wege der 
Wertpapierleihe zu besorgen und sie dem nicht fristgerecht belieferten Clearing-Mitglied zu 
liefern.  

� Die Eurex Clearing AG ist berechtigt, eine andere als die notifizierten Schuldverschreibungen 
aus dem Korb der lieferbaren Anleihen als zu lieferndes Wertpapier zu bestimmen und diese 
nach vorheriger Anzeige dem nicht fristgerecht belieferten Clearing-Mitglied zu liefern. Das sich 
in Verzug befindliche Clearing-Mitglied hat in diesem Falle die so von der Eurex Clearing AG 
notifizierten Schuldverschreibungen zu liefern. Die Eurex Clearing AG ist berechtigt, die so 
notifizierten Schuldverschreibungen im Wege der Wertpapierleihe zu besorgen und sie dem 
nicht fristgerecht belieferten Mitglied zu liefern. 

� Werden die zu liefernden Schuldverschreibungen nicht spätestens am fünften Börsentag nach 
dem Liefertag mit der Standarddisposition der jeweiligen Wertpapiersammelbank 
beziehungsweise des Custodian oder Central Securities Depository an die Eurex Clearing AG 
geliefert, ist die Eurex Clearing AG berechtigt, die nicht gelieferten Stücke einzudecken. Die 
Eindeckung kann ab dem fünften Börsentag nach dem Liefertag über ein Eindeckungsgeschäft 
erfolgen. 

Die eingedeckten Schuldverschreibungen wird die Eurex Clearing AG an das nicht fristgerecht 
belieferte Clearing-Mitglied liefern.   
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(3) Das nicht fristgerecht belieferte Clearing-Mitglied muss die Maßnahmen gemäß Absatz 2 gegen sich 
gelten lassen. 

(4) Die Kosten, die durch Maßnahmen nach Absatz 2 entstanden sind, hat das in Verzug befindliche 
Clearing-Mitglied zu tragen.   

(5) Darüber hinaus erhebt die Eurex Clearing AG von dem in Verzug befindlichen Clearing-Mitglied eine 
Vertragsstrafe. Die Vertragsstrafe berechnet sich wie folgt: 

Die Eurex Clearing AG hat bis zur erfolgten Belieferung durch das in Verzug befindliche Clearing-
Mitglied beziehungsweise bis zur Eindeckung durch die Eurex Clearing AG am fünften Börsentag 
einen Anspruch auf eine Vertragsstrafe gegenüber dem in Verzug befindlichen Clearing-Mitglied 

� in Höhe von 0,40 Prozent vom Nominalwert des Kontrakts pro Kontrakt und pro Kalendertag bei 
Euro-Fixed Income Futures-Kontrakten. Liefert das sich im Verzug befindliche Clearing-Mitglied 
die geschuldeten Schuldverschreibungen am Liefertag im zweiten Same Day Settlement-
Buchungslauf der Clearstream Banking AG, reduziert sich die vorgenannte Vertragsstrafe auf 
0,04 Prozent vom Nominalwert des Kontrakts pro Kontrakt. 

� in Höhe von 0,85 Prozent vom Nominalwert des Kontrakts pro Kontrakt und pro Kalendertag bei 
CONF-Futures-Kontrakten. 

Darüber hinaus erhebt sie bis zur Belieferung eine Vertragsstrafe in Höhe eines von der Eurex 
Clearing AG im Voraus bekannt zu gebenden Prozentsatzes des Gegenwerts der zur Lieferung 
angezeigten Schuldverschreibungen; der Prozentsatz orientiert sich am marktüblichen 
Geldmarktzins. 

(6) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens sowohl der Eurex Clearing AG als auch des nicht 
fristgerecht belieferten Clearing-Mitglieds bleibt unberührt. 

1.4 Teilabschnitt: Clearing von Index-Futures-Kontrakten 

 

(…) 
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